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Vernehmlassung zu Verordnungsänderungen im Bereich des BFE mit Inkrafttreten  
am 1. Januar 2022 

Sehr geehrte Damen und Herren 
 

 Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Teilnahme an der Vernehmlassung zu Verordnungsän-

derungen im Bereich des BFE mit Inkrafttreten Anfang 2022. 

 

scienceindustries vertritt über 250 innovative und exportorientierte Mitgliedsunternehmen der Indust-

rien Chemie Pharma Life Sciences, die sich im globalen Markt dem Wettbewerb stellen. Wir setzen uns 

für wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen für den Forschungs-, Produktions- und Unternehmens-

standort Schweiz ein. Sämtliche unserer Mitgliedfirmen nutzen Energie für die Bereitstellung ihrer 

Dienste und Produkte und sind ganz konkret auf eine zuverlässige, kompetitive und unterbruchslose 

Stromversorgung angewiesen. Zudem beteiligen sich zahlreiche Unternehmen am Modell der Zielver-

einbarungen. Die Zielvereinbarungen haben sich sowohl bezüglich Steigerung der Energieeffizienz wie 

auch bezüglich Emissionsreduktionen sehr bewährt und sind ein Erfolgsmodell. Die Wirkung der Ziel-

vereinbarungen gilt es mit adäquaten Mitteln zu steigern und die Anreize so zu setzen, dass immer 

mehr Unternehmen an diesem Modell partizipieren. Falsche Rahmenbedingungen, welche das Modell 

gefährden, sind unbedingt zu verhindern. 

 

Gerne möchten wir uns im Folgenden zur Revision der Energieverordnung (EnV) äussern. 

 

Wir beantragen folgende wichtige und dringliche Anpassungen der Energieverordnung (EnV): 

 

Art. 39 Abs. 1bis: streichen 

In Art. 39 Abs. 1bis soll festgelegt werden, dass eine Zielvereinbarung alle Massnahmen umfasst, die 

über ihre gesamte Nutzungsdauer wirtschaftlich sind. Diese neue Festlegung lehnen wir strikt ab, da 

es sich hierbei um eine massive Verschärfung der Voraussetzungen für die Rückerstattung des Netz-

zuschlags gemäss EnG handelt. Im heutigen Vollzug umfasst eine Zielvereinbarung sämtliche wirt-

schaftlichen Massnahmen, wobei eine Massnahme dann als wirtschaftlich gilt, wenn die Amortisati-

onsdauer kürzer als acht Jahre (Gebäude und Infrastruktur) resp. kürzer als vier Jahre (übrige Mass-

nahmen) ist.  
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Mit einer solchen massiven Verschärfung müssten viel mehr und eben unwirtschaftlichere Massnah-

men als heute in das Ziel einer Zielvereinbarung aufgenommen werden. Mit einer solchen Regelung 

würden keine neuen Zielvereinbarungen mehr abgeschlossen werden und die bisherige Wirkung resp. 

das ganze Zielvereinbarungssystem würde Gefahr laufen zu erodieren. Dies kann weder im Interesse 

des Bundes noch im Interesse der Unternehmen sein. Die bisherige Handhabung zur Beurteilung der 

Wirtschaftlichkeit (acht bzw. vier Jahre) muss unbedingt beibehalten werden . Selbst eine Erhöhung 

um ein bis zwei Jahre würde zu erheblichen Verschärfungen führen, weshalb diese über Jahre hinweg 

bewährten Werte nicht erhöht werden sollten.  

Zudem definiert die Verordnungsänderung in Art. 39 Abs. 1bis nicht klar, wie die Wirtschaftlichkeit zu-

künftig zu beurteilen wäre, da der Begriff ‘über die gesamte Nutzungsdauer’ nicht eindeutig ist. Bspw. 

hat ein Motor je nach Branche und je nach Belastung eine andere zu erwartende Lebensdauer. Dabei 

hängt die Lebensdauer/Nutzungsdauer stark von der Belastung ab, das heisst, sie ist hinsichtlich 

Staubs, Korrosion, mechanischer oder thermischer Belastung etc. branchenabhängig. Klar scheint aber, 

dass der Begriff ‘über die gesamte Nutzungsdauer’ mit Sicherheit auf eine deutliche und für den Ab-

schluss einer Zielvereinbarung inakzeptable Verschärfung schliessen lässt. Ferner ist zu beachten, 

dass in einem Unternehmen in der Regel nicht alle Massnahmen, welche über die Lebensdauer wirt-

schaftlich sind, auch umgesetzt werden können. Dafür reichen in der Regel die finanziellen Mittel 

schlichtweg nicht aus. Investitionen in Energieeffizienz stehen immer auch in Konkurrenz mit anderen 

Investitionen und Investitionen ins Kerngeschäft sind dabei prioritär. 

Aus diesen Gründen beantragen wir eine Streichung des Art. 39 Abs. 1bis. 

 

Art. 39 Abs. 1bis  

Die Zielvereinbarung umfasst alle Massnahmen, die über ihre gesamte Nutzungsdauer wirtschaftlich 

sind. 

 

Art. 39 Abs. 3: ergänzen 

scienceindustries ist der Ansicht, dass mit der Änderung in Art. 39 Abs. 1bis nicht nur keine Steigerung 

der Energieeffizienz zu erreichen ist, sondern dass mit dieser Änderung die Wirkung des Systems ero-

dieren wird. Falls der Bund aber beabsichtigt, mit einer Anpassung eine Steigerung der Energieeffizi-

enz zu erzielen, möchten wir gleichzeitig zum Streichungsantrag für Art. 39 Abs. 1bis eine Anpas-

sung vorschlagen, mit der die Energieeffizienz für Unternehmen mit Zielvereinbarung ohne Schaden 

für diese Unternehmen gesteigert wird. Dafür müsste die Möglichkeit für ein vermehrtes Knicken im 

Zielpfad für die Rückerstattung des Netzzuschlags geschaffen werden.  

Ohne die Möglichkeit eines Knickes im Zielpfad können Massnahmen, welche mit Unsicherheiten be-

haftet sind, u.a. technischer und/oder organisatorischer Art, nicht in das Ziel aufgenommen werden 

(insbesondere grosse Massnahmen benötigen zum Teil viele Jahre Vorlaufzeit). Durch einen linearen 

Zielpfad ist die Gefahr von Zielverfehlungen gross. Die Sanktionen bei diesen Zielverfehlungen sind zu-

dem sehr hoch. Die restriktive Haltung gegenüber der Möglichkeit von Knicken bei Zielvereinbarungen 

sollte aufgehoben werden. Die Soll-Werte der betroffenen Zielvereinbarungen könnten dadurch weniger 

vorsichtig gewählt werden. Dadurch wäre eine Steigerung der Energieeffizienz ohne Schaden für die 

Unternehmen und ohne Erosion des Zielvereinbarungssystems möglich. 

Aus diesen Gründen beantragen wir eine Ergänzung (siehe folgend) in Art. 39 Abs. 3. 

 

Art. 39 Abs. 3  

Die Zielvereinbarung legt für jedes Kalenderjahr ein Energieeffizienzziel fest. Die Erhöhung der Energie-

effizienz ist in der Regel kann sowohl linear auszugestalten als auch mit einem einmaligen Knick im 

Zielpfad ausgestaltet werden. 

 

Art. 40 Abs. 1: anpassen 

Des Weiteren beantragen wir eine Anpassung in Art. 40 Abs. 1. In diesem Absatz wird der Termin für 

die Berichterstattung vorverschoben. Die Vorverschiebung des Termins für die Berichterstattung um 
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einen Monat ist nicht praktikabel. Die Rechnungen der Energieversorger des letzten Quartals des Vor-

jahres treffen oft erst im April oder später bei den Unternehmen ein. Der Übertrag der Daten in das Mo-

nitoringsystem und die notwendige Qualitätssicherung kann in solchen Fällen nicht b is Ende April abge-

schlossen werden. Dies ist definitiv zu wenig Zeit, um diese Arbeiten zu erfüllen. Die Folge einer Vorver-

legung wären Datenlücken und fehlende Qualitätssicherung.  

Aus diesen Gründen beantragen wir eine Anpassung in Art. 40 Abs. 1. 

 

Art. 40 Abs. 1 

Die Endverbraucherin oder der Endverbraucher reicht dem BFE jeweils bis zum 30. April 31. Mai des 

Folgejahres einen Bericht über die Umsetzung der Zielvereinbarung im betreffenden Kalenderjahr ein.  

 

 

Wir danken Ihnen für die Kenntnisnahme und die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
 
Dr. Michael Matthes     Linda Kren 
Mitglied der Geschäftsleitung    Umwelt und Responsible Care 
Bereichsleiter Umwelt Sicherheit Technologie 


